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Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Rüthen 
 

 
Wahl einer Schiedsperson und einer stellvertretenden Schiedsperson 

 
 
Die Stadtvertretung Rüthen hat Herrn Günter Schlüter, geb. 01.07.1954, wohnhaft in  
Rüthen-Drewer, für fünf Jahre als Schiedsperson für den Schiedsamtsbezirk Rüthen gewählt.  
Gleichzeitig wurde Herr Rolf Benteler, geb. 19.03.1971, wohnhaft in Rüthen-Oestereiden,  
als Stellvertreter für den Schiedsamtsbezirk Rüthen für fünf Jahre wiedergewählt. 
Die Direktorin des Amtsgerichts Warstein hat die Wahl mit Beschluss vom 02.09.2025 bestätigt. 
Die Vereidigung wurde am 18.09.2025 vom Amtsgericht Warstein vorgenommen.  
 
Rüthen, 06.10.2025 
 
 
             
                                           gez. 
      - Weiken - 
   Bürgermeister 
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Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Rüthen 
 

 
2. Änderung 

der Betriebssatzung  
der Stadt Rüthen 

für den Eigenbetrieb „Stadtwerke Rüthen“ 
vom 26.05.2025 

 
Aufgrund der §§ 7 und 114 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666/SGV. NRW. 2023), 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916) in Verbindung 
mit der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen – EigVO – (Artikel 16 des 
Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-
Westfalen vom 16.11.2004 – GV. NRW. S. 644) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. 
November 2004 zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. März 2021 (GV. NRW. S. 348) hat 
die Stadtvertretung der Stadt Rüthen am 09.12.2021 folgende Änderung (endgültige Wertan-
sätze) der Betriebssatzung beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
 
 

§ 14 
Jahresabschluss 

 
Für den Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres ist ein Jahresabschluss in entsprechender An-
wendung der Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für Kapitalgesellschaf-
ten aufzustellen und über die Bürgermeisterin/den Bürgermeister dem Betriebsausschuss vor-
zulegen. 
 
 
 

Artikel 2 
 
Diese 2. Änderung der Betriebssatzung der Stadt Rüthen für den Eigenbetrieb „Stadtwerke 
Rüthen“ tritt rückwirkend zum 01.01.2025 in Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende 2. Änderung der Betriebssatzung der Stadt Rüthen für den Eigenbetrieb 
„Stadtwerke Rüthen“ wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf hingewiesen, dass 
eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jah-
res seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
59602 Rüthen, 26.05.2025 
 
  
              gez. 
           Weiken 
       Bürgermeister 
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Zwangsversteigerungen 
 
Vom Amtsgericht Warstein wird auf einige Zwangsversteigerungen hingewiesen. Einzelheiten 
können beim Amtsgericht Warstein oder dem Justizportal (www.justiz.de) entnommen werden.  

http://www.justiz.de/

	Stadt Rüthen
	Amtliches Veröffentlichungsorgan der Stadt Rüthen
	Nr.: 08         59602 Rüthen, 09.10.2025                  31. Jahrgang



